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15. Oktober 1913 Ns. 4 l. Jahrgang

Schweiz. Raifseijenbote
Organ des Schweiz. Raiffeisenverbandes

Abonnementspreis pro Jahr Fr. I. — Erscheint monatlich.

Alle redaktionellen Zuschriften und Inserate sind an das Verbandsbureau.- Langgasse ött, St. Gallen, zu richten.

Verzilismg «»d Mzchlmg.
Vater Raiffeisen hat als allgemein geltender Grundsatz

in die Statuten der von ihm gegründeten Spar- und
Darlehenskassen die langsame, daher wenig fühlbare
Entschuldung der Kreditbedürftigkeit aufgenommen. So
hat er stets verlangt, daß an alle Darlehen jährliche
Abzahlungen zu leisten seien. Die Vorstände der Kasse»

sollen, bei Gewährung von sämtlichen Darlehen genau
und einläßlich prüfen, welche Teilzahlungen den Verhältnissen

entsprechend seien- es ist von nachteiliger Wirkung,
wenn vom Darlehensnehmer Abzahlungen durch Vereinbarung

verlangt werden, die seinen Verhältnissen nicht
gerecht werden. Wenn ein kleiner Landwirt jährlich S00

Franken und mehr Abzahlung leisten soll, so wissen wir
in den meisten Fällen zum voraus, daß er seinen
Verpflichtungen nicht nachkommen kann. Setzen wir jedoch
die jährliche Tilgungsrate auf zirka 100 Franken, so dürfen

wir mit Recht und ohne harten Zwang vom Schuldner

Erfüllung feines Versprechens erwarten. Dann haben
wir Ordnung im Geschäfte, die Schuld wird stetig sich zur
Freude des Darlehensnehmers vermindern, währenddem
eine allzu große Abzahlungsquote den Schuldner oft in
Kummer und Sorgen versetzt, ihm die Freude an der
ganzen Einrichtung nimmt und ihn überdies an einer
vorteilhaften Förderung seines Geschäftes hindert. Es
entweicht der socialen Aukaabe der Raiffeisenkassen. nur
so viel zu verlangen, als gut und billia ist.

Wenn"es' auch in erster Linie die Aufgabe des
Darlehensnehmers ist. für pünktliche Verzinsung und Abzahlung

zu sorgen, so haben doch Vorstand und Aufsichtsrat
mit aller Genauigkeit sich darum zu kümmern. Durch
jährliche Abtragszahlungen wird der Darlehensnehmer,
als durch einen gelinden Zwang, allmählich aber sicher

von seiner Schuld wieder befreit.
Nur in ganz außergewöhnlichen Fällen, bei

langwierigen Krankheiten in der Familie, bei größerem
Mißgeschick in der Wirtschaft, bei ernsten Unglücksfällen usw.
können, und nur auf begrünbetes Ansuchen des Schuldners

hin, Ausnahmen von der jährlichen Abzahlung
gemacht werden. Es ist Eewissenspflicht einer Verwaltung,
nur nach reiflicher Prüfung und nur für ein Jahr Stundung

zu gewähren. Gegen allzuweit gehende Nachsicht,

gegen das sich Eehenlassen, wie es in manchen Vereinen
sich eingelebt hat, muß ganz energisch Front gemacht werden.

Nie darf man der Lästigkeit der Schuldner
stillschweigend zusehen, sonst bringt man die Schuldner auf
die Idee, es eile nicht so mit den Abzahlungen. Wird
dann nach langer Zeit einmal ein solch säumiger
Darlehensnehmer vom Kassier oder Vorstande gemahnt, so

sind dann die Gründe um nachträglichen Aufschub zu bitten,

so wohlfeil wie Brombeeren. Durch das Stehenlassen
von Abschlagszahlungen wird gerade dasjenige befördert,

was Vater Raiffeisen unter allen Umständen vermeiden
wollte, nämlich das leichtsinnige Schuldenmachen. Weil
in den Raiffeisenkassen bei der Gewährung von Darlehen
neben der Kreditfähigkeit auch die Kreditwürdigkeit eine
große Rolle spielt, so muß auch bei denselben, viel genauer
nach den Vorschriften von Statuten und Reglement
verfahren werden.

Fast jeder Darlehensnehmer wird wohl im ersten
und zweiten Jahre seiner übernommenen Verpflichtung
sich erinnern, dann aber fängts nicht selten an zu hapern,
und kommt die Abzahlung einmal stillschweigend nicht
zustande, dann sieht's für die nächsten Jahre noch schlimmer
aus. Gar häufig sind diese Rückstände die Folge einer
freiwilligen Unterlassung und nur zum kleinen Teile
eines wirklichen Notstandes. Oft sind die Abtragssummen
schon im Besitze des Schuldners! er verwendet sie aber
nicht zur Tilgung seiner Schuld, sondern zu anderen
wirtschaftlichen Zwecken, die nicht dringender Natur, zu
Luxusausgaben, vielleicht zu Bummeleien.

Wenn er dann von den Verwaltungsorganen der
Kasse nicht rechtzeitig an die Erfüllung seines Versprechens
erinnert wird, so kommt er allmählich in den festen. Glauben,

die Kasse könne und müsse warten. Und so geht es

weiter und nur zu spät gehen beiden Parteien die Augen
auf. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo der Schuldner
seine Unfähigkeit, die Sache in Ordnung zu bringen,
einsieht, dann findet er der Worte genug, über die Kasse

Vorwürfe zu machen, die ihn. in bedauerlicher falscher
Rücksichtnahme zur Verschleppung hat kommen lassen.

Solchen bedauerlichen Vorkommnissen kann eine Kasse

vorbeugen, wenn sie gewissenhaft Statuten und Reglement

beobachtet. Sie darf vorab nie Zinsen
auflaufe n l a s s e n. Ist zehn Tage nach Verfall ein Zins
nicht bezahlt, so muß sie ohne längeres Zuwarten jeden
Schuldner an den Verfall erinnern, ihm eine Frist von
höchstens einem Monat gewähren »nd bei Nichteinhaltung

derselben, ernstlich vorgehen. In gleicher Weise muß
sie die rückständigen Abzahlungen reklamieren und eventuell

eintreiben.
Wer einen Zins Lder eine Abzahlung nicht leisten

kann, der kann noch viel weniger zwëT"begieichen.I Dët7
Genostênschaftsaedanke bringt es schon seiner Nâkur"îach^
mit sich, daß das Schuldenmachchi erleichtert wià Dès?'
halb "mMen wir un»,.,àn«lt...mu!. .ièLèOLjêàlle^^
keit hüten.

Also ihr Vorstände. Aufsichtsräte und Kassiere, tut
alle miteinander Eure Pflicht, kennt keine Schonung
gegenüber Mitgliedern von Vorstand und Aufsichtsrat,
schafft reine Bahn und duldet in Kukunst keinerlei Nette
in den Bückern. weder an Zinsen noch AbzahlungênOwîô
auck picht â Ko»sumsàlden. di-".iiber drei iuro,ta'?e''alt''

sià Dann wird Eure Arbeit leichter sein, manche Un-
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aiinehmlichkeiren und Aerger werden verschwinden, ihr
werdet vor Verlusten bewahrt, und Eure Arbeit wird
zum Segen des Mittelstandes, die Früchte Eurer Mühen
werden reichlich sein. 1-

M der Mgkeit der deulschen Misseisen-Bereine.
Au» Paul Heller, Berlin Ttegich,

Dem von Fr, W, Raisfeisen, im Fahre 1077 in Neu-

wied errichteten Geiiossenschaftsverband, der heute den

Name» Ei e n e r a l v e r b a n d ländlicher Genossen

schuft en für Deutschland führt und seit den.

Fahre 1010 seinen Sitz in Berlin hat. gehören zurzeie

4447 Raifseiscn-Bereine und ferner l>03 Betriebsgenosseii-
schasten usw, verschiedenster Art in 12 Provinzial- bezw,

Landesverbänden an. Die statistische Abteilung des Ee-

neralverbandes stellt alljährlich eingehende Erhebungen
über die geschäftliche Tätigkeit der Raiffeisenoereine an.
Diese Statistik bietet in ihrer großen Ausführlichkeit
einen genauen Ueberblick über die Leistungen und die

Wirksamkeit der Bereine und die erzielten Ersolge. Auch
die neueste Statistik, zu der von 4233 in Frage kommenden

Raiffeisenoereine 4220 tue Unterlagen geliefert
baben, lässt in ihrem Gesamtergebnis wieder die große

wirtschaftliche Bedeutung der Genossenschaften klar
erkennen.

Die berichtenden 4220 Raiffeisenoereine haben insgesamt

einen Jahresumsatz von 1430 Millionen Mark
aufzuweisen. Das bedeutet für eine Kasse einen Jahres-
Durchschnitt von 340'000 Mark. Wenn auch der Umsatz

allein noch kein Beweis ist für die Ausbreitung des

Geschäftsbetriebes. so läßt er doch einen gewissen Schluß zu
über den Rahmen, in dem sich die Geschäfte abwickeln und
da interessiert gewiß die Feststellung, daß sich der
durchschnittliche Umsatz eines Vereins in den letzten, 10 Jahren
mehr als verdoppelt hat, er ist von 15>'000 Mark aui
340'000 Mark gestiegen.

Der von den Genossenschaften in Anspruch genommene
Kredit beläuft sich am Jahresschluß auf 524 Millionen
Mark. Es kommen davon auf das eigentliche Darlehenskonto

420 Millionen Mark, auf den Konto-Korrent-Ber-
kehr Oki Millionen Atari, Allein im Berichtsjahr wurden

105 Millionen Mark neue Darlehen, ausgegeben und
07 Millionen Mark zurückgezahlt und im Konto-Korrent-
Berkehr wurden 132 Millionen Mark aus' und 122
Millionen Mark eingezahlt. Es bedarf wohl keines besonderen

Hinweises, von welch großer wirtschaftlicher
Bedeutung für die ländlichen Verhältnisse die Hergabe
solcher Kreditsummen ist. Die mißlichen Ernteverhöltnisse
und überhaupt die schlechte Geldmarktlage hatten starke
Eeldabforderungcn bei den Vereinen zur Folge, Aber
Dank ihrer Zentral-Darlehenskasse konnten sie doch alle!',
berechtigten Forderungen entsprechen und manchem haben
sie geholfen, über die schweren Zeiten hinwegzukommen.

Wie die Raisfeisenvcreine als Sparkasse geschätzt

sind und welches große Vertrauen sie in weitesten Kreiselt
genießen, das zeigt die große Summe der bei ihnen
angelegten Spargelder. Ende des Berichtsjahres war ihnen
die Summe von 003 Millionen Mark anvertraut, davon
5,70 Millionen Mark auf dem eigenrUchen Sparkassen-
Konto und 27 Millionen Mark in, Konto-Korrent-Ver-
kehr. Trotzdem die ganzen Verhältnisse im Berichtsjahre
gewiß nicht geeignet waren, belebend auf die Spartütig-
keit einzuwirken, haben doch die Einzahlungen auf dem
Sparkassentonto die Rückzahlungen um 4lu. Millionen
Mark überstiegen. Die Vereine sind aber auch eifrig bc-
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müht, den Eparsinu zu sördern und sie haben zu diesem
Zweck die verschiedenartigsten Einrichtungen getroffen, die
das Sparen erleichtern und bequem machen sollen.
Erwähnt seien hier die Heimsparbüchsen, Sparkartenverkau?
mit Abholungssystem, Fugend- und Scbulsparkasse» usw.

Fin Verkehr mit ihrer Geldousgleichstelle. der

Landwirtschaftlichen Z e » t r a l - D a r l e h e n s -

tasse t ii r Deutichland, hatten die Vereine einen
Umsatz von 33d Millionen Mark, Fnsolge der starken
Anforderungen, die im Berichtsjahr an die Vereine gestellt
wurden, waren auch deren Absorderungen bei der
Zentralkasse besonders starke sie stellten sich aus 175^,
Millionen Mark und überstiegen, im Gegensatz zu den Vor
jähren, die 102'^ Millionen Mark betragenden Einzahlungen

der Vereine um 13 Millionen Mark, Fmmerhin
war aber das Guthaben der Vereine bei der Zciitralkasse
am Fahresschluß noch um 23 Millionen Mark höher als
ihre Schuld bei diejer, denn das Guthaben stellte sich aus
02 Millionen Mark, ihre Schuld aber auf 50 Millionen
Mark.

Stete Fortschritte macht auch der g e m e i » s ch a f t-
liche Ve z u g der landwirtschaftlichen Ve -

d a r f s g e g e n st ä n d e. Sein Wert betrögt im Berichtsjahr

55 Millionen Mark, bei einer Steigerung um 0,2
Millionen Mark gegen das Vorjahr. Fn der Hauptsache
kommen hier Dünge- und Futtermittel, Kohlen,
Saatfrüchte, landwirtschaftliche Maschinen und Geräte usw, in
Betracht, während der Bezug von Gegenständen für den

häuslichen Bedarf (Lebensmittel u, dgl.) ausgeschlossen ist.

Der Jahresabschluß zeigt bei 3051 Vereinen
einen Gewinn oon 3,1 Millionen Mark und bei 350
Vereinen einen Verlust von 321'000 Mark, Der Reingewinn

beträgt somit 2,0 Millionen Mark oder im Durchschnitt

für einen Verein 005 Mark, Nach Zuschreibung
des Gewinnes zum Vereinsoermögen stellt sich dieses auf
rund 22,0 Millionen Mark, Geht auch die Gewiiman-
sammlung nur langsam vor sich, hier sehen wir doch schon,

wie sie mit der Zeit zu großen Summen anwächst. Von
den älteren Vereinen können schon jetzt eine ganze
Anzahl ein recht ansehnliches Vermögen ihr eigen nennen,
von dessen Zinsen allein sie zum Nutzen der Mitglieder,
ja direkt und indirekt zum Nutzen der ganzen Gemeinde,
Wohlsahrtspflegearbcit leisten. Bei ihnen tritt die
praktische Durchführbarkeit der weisen Bestimmung Vater
Raifseisens über das unverteilbare Vereinsoermögen klar
zu Tage. Auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege haben
die deutschen Raiffeisen-Bereine schon vieles geleistet. >o

z, V. auf dem Gebiete der Krankenvilege, der Fugendfürsorge,

der Volksbildung und der Besserung der
Wirtschaftslage allgemein. Die mannigfachsten Einrichtungen
sind von den Vereinen getrosten und gar schöne Erfolge
sind bisher schon erzielt worden. Die Erkenntnis von der

großen Bedeutung der Raiffeisenkassen dringt denn auch

immer mehr durch und sie finden immer mehr Anhänger,
Fm Berichtsjahr sind wiederum 34'000 neue Mitglieder
hinzugekommen, so daß nach Abzug der durch Tod. Wegzug

aus dem Vereinshezirk, Ausschluß oder srciwilligen
Austritt gelöschten lO'OOO Mitglieder ei» Reinzuwnchs
von l.5'000 Mitglieder zu verzeichne» ist. Damit erhöh»
sich die gesamte Mitgliederzahl aus 450'500. Fn
Vorstehendem ist die Tätigkeit und das Wirken der dentsche»

Raifseisenvereine ans rein wirtschaftlichem Gebier wieder
gegeben. Aber das. was diese Vereine leisGn. und schon

geleistet habe» auf dem Gebiete der geistig-sittliche» He
bung und Förderung der Landbevölkerung, das läßt sich
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rhlr» nicht ausdrücken. Welchen Segen die Pereine
ders auch in dieser Hinsicht verbreiten,, das wissen
este» die, die mitten drin in der Kenossenschafts-
t stehe» und die mitarbeiten an dem großen Raisf-
Werk,

HM der Mstsüds- und MWtsrntMWe'm.
Vorstand und Aufsichtsrat sind die Verwalter der

henskassen. Diesen Körperschaften kommt nach den

neu eine Reihe weitgehender Befugnisse, aber auch

weitgehende Verantwortung zu. Es liegt daher im
iliche» Interesse jedes einzelnen Funktionärs, die
ommenen Pflichten auf das gewissenhafteste zu er-

'ie bezüglichen Obliegenheiten des Vorstandes und
htsrates sind wohl in den Statuten festgelegt und
r Geschäftsleitung in umfassender Weise beschrieben,
>ch kann es gut sein für alle, wenn wir dieselben
> detailliert besprechen,

l. Aufgaben und Pflichten des Vorstandes.

'er 'àrstand ist der eigentliche Leiter des Keschäs-

nd vertritt die Genossenschaft in allen inneren und
e» Angelegenheiten, und zwar der ganze Vor-

nicht bloß der Präsident oder ein Mitglied, was
thaft und doch kommt es vor, daß etwa ein oder
Mitglieder die Arbeit besorgen und die übrigen
zanze Jahr untätig sind. Diese Vertrauensseligkeit
in oder zwei Mitglieder kann von den übelsten und
ni Folgen, sein, und haben wir gerade in der letz-
!eit erfahren können, daß von vorgekommenen
Verjüngen und Unterschlagungen da und dort eben

blinde und unbedingte Vertrauen, das man
Eingeschenkt, Grund und Ursache war,

!er Vorstand wird gewählt von der Eeneralver-
lung mit absolutem Mehr in geheimer Abstimmung,
meistens richtig beobachtet wird, dagegen kommt es
aß Mitglieder nicht richtig ausscheiden, daß sie mehr
ier Jahre ununterbrochen in Funktion bleiben, ohne
iner Neuwahl zu unterziehen. Obwohl die

Ausladen sofort wieder wählbar sind, soll man doch auch

Mitgliedern die Möglichkeit bieten, in den Vorstand
reten und auch den Schein von Wahlbeeinflussungen
iden. Ganz das gleiche gilt von der Wahl des
htsrates,
er Vorstand vergesse nicht, daß jeder Wechsel der
len, welche die rechtsverbindliche Unterschrift führen
eher und ein zweites Mitglied), immer sofort
andelsregister eingetragen wird; ebenso jeder Einlud

Austritt von Mitgliedern, und zwar innert der
von drei Monaten,
er Vorstand ist dafür verantwortlich, daß die Sta-
die Geschäftsordnung, die Beschlüsse des Aufsichtsund

der Generalversammlung auch wirklich beob-
wcrden. Wenn einzelne Mitglieder des Vorstan-

iljo statutengemäß eingreifen und wirken, so darf
><l der Präsident dies nicht als Mißtrauen auffassen,
em Vorstande obliegt ferner die Aufnahme und der
üuß von Mitgliedern. Zur Aufnahme ist ersorder-
ine schriftliche Beitrittserklärung, die aufbe-
werven muß. Nicht durch den Kassier geschieht die

inné, sondern durch Vorstandsbeschluß und ist sol-
>!> Protokoll zu notieren. Auch juristische Personen
orationen, Vereine) können Mitglieder werden.

wir die Mitgliederzahl unserer Kassen anschauen.
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möchte es uns sasl scheinen, manche nassen könnle», und
sollten mehr Mitglieder habe», und dürfte vielleicht auch
da einige Propaganda von Seite oes Vorstandes am
Platzt sein, obwohl die Qualität auch hier mehr gilt als
die Quantität, Die von den Statuten geforderten Eigen-
schnjten müssen genau und strenge gefordert werden, auch

dürfen keine außer dem Vereinsbezirk Wcchnende als
Mitglieder ausgenommen werden.

Wie die Aufnahme, so kommt dem Vorstande auch

der Ausschluß von Mitgliedern zu nach ì? l> der Normal-
Statuten und hat hier der Vorstand vor allem die Sicherheit

und die Ehre der Genossenschast zu wahre». Und
unter die schlimmsten Feinde einer Kasse zähle ich solche

Mitglieder, die bald aus diesem, bald aus jenem Grunde,
vielfach aus persönlicher Feindschaft oder Mißgunst und
Neid, in den Verein Unzufriedenheit und Zwietracht
tragen. Gegen solche gibt es nur ein Mittel! „Hinaus
mit ihnen, wenn der Verein gedeihen soll".

Das M i t g l i ed e r v e r z e i ch n i s wird oft nicht
korrekt geführt. Treten Mitglieder freiwillig aus oder
werden solche ausgeschlossen, so soll dasselbe im Protokoll
notiert werden, auch diesbezügliche Erklärungen beigefügt
werden. Die ausgeschiedene» M'uglicder haben keine»
Anspruch an, den Rescrvefond oder an das sonst vorhandene

Vermögen des Vereins. Das Eintrittsgeld wird
nicht zurückbezahlt, wohl aber der einbezahlte Geschäftsanteil,

aber erst sechs Monate nach dem Erlöschen der

Mitgliedschaft. —
Wir kommen zur D^r l e h e n s b e w i l l i a

was wieder und zwar eine der schwierigsten"und
verantwortungsvollsten Pflichten des Vorstandes ist. —
Darlehen dürfen nur an Mitglieder gewährt werden,
und zwar nur in der Höhe und auf die Dauer der von
der Generalversammlung festgesetzten Grenze. Es ist
durchaus nicht statthaft, daß der Vorstand in dieser Hinsicht

nach eigener Willkür handelt. Es kommt vor, daß
weder die Höhe des Betriebskapitals, noch Höhe und
Dauer von Darlehen von der Generalversammlung fixiert
werden. Bei Bewilligung von Darlehen ist die
Kreditfähigkeit (finanzielle Sicherheit) und die Kreditwürdigkeit

der Darlehenssucher in Betracht zu ziehen, die
beabsichtigte Verwendung der Darlehensgelder festzustellen
und darnach auch die Nückzahlungsfrist zu bestimmen.
Diese Verwendung ist so viel als möglich zu überwachen.
Eine Verwendung der Darlehensgeldcr zu anderen Zwecken

berechtigt den Verein zur Kündigung. Gerade hierin
liegt eine hohes, sittlich erziehliches Moment. Schon der
von Raiffeisen aufgestellte Grundsatz! „Faulenzern,
Verschwendern, Trunkenbolden, nachlässigen Wirtschaftern"
Darlehen zu versagen, den Fleißigen, Strebsamen,
Sparsamen. denjenigen Mitgliedern, die in ihrer Persönlichkeit,

d. h. in Zuverlässigkeit des Charakters und mit
ausrichtigem, ernstem Bestreben, sich empor zu arbeiten, die
erforderliche Garantie für eine gute Perwendung der
Darlehen bieten, und gute Sicherheit stellen könne», unter,
allen Umständen zu helfen, wirkt sittlich, erzieherisch.

Nicht minder die Forderung pünktlicher,
regelmäßiger Zins- und Ratenzahlungen, Hiemit nimmt es

bekanntlich manch beschnittener oder unbeschnittener
private Geldgeber nicht so genau. Er stundet vielfach Zins
und Rückzahlung gerne, natürlich nicht aus Menschenliebe,

sondern um den Schuldner immer mehr in
Abhängigkeit zu verstricken und dann bei gegebener Zeit
das wehrlose Opfer gründlich auszubeuten. Solch
unlauterem Treiben tritt die Darlehenskasse mit vollem Be-
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wutztsein entgegen. Sie besteht auf pünktlichen,
regelmäßigen Zins und Abzahlungen, weil sie weis;, das; nur
wenn der Schuldner das Gleichgewicht zwischen Einnahmen

und Ausgaben, die Ordnung in seinen wirtschaftlichen

Verhältnissen behauptet, es zur Ablösung seiner
Verpflichtungen, zur Verbesserung seiner wirtschaftlichen
Lage gelangen kann. Und höher noch als die wirtschaftlichen

Vorteile sind die ethisch» anzuschlagen. ErMhmm.
zur Ordnung und Sparsamkeit bedeutet Erziehung zur
Selbstbeherrschung und llebchlegung,'
der.

"Das BewüMem
Selbstüberwindung, der Sieg über 'die Wünsche ve«

'

Auaenblickes licht den Menschen erhöhte Achtung und" TM?"
traumi zu sich selbst gewinnen und festigt die lW^KruW"
läge aller nienschlichen Erfolge, den Charäkt er.

Darlehen sollen der Verantwortung und Sicherheit
halber vom ganzen Vorstande bewilligt werden,
ausnahmsweise und in dringenden Fällen sedoch können,

kleinere und solche, deren Sicherheit auger allem Zweifel
steht, auch vom Präsidenten allein bewilligt werden, müssen

aber unter allen Umstände» in der nächsten Sitzung
dem ganzen Vorstande vorgelegt und protokolliert werden.

Bei Darlehenbewerbungen, welche beim Präsidenten
oder bei jedem Mitgliede des Vorstandes oder beim Kassier

gemacht werden können, stellt man vorerst die nötigeil
Erhebungen an und legt sodann das Gesuch dem Vorstande
in der nächsten Sitzung zur Beschlußfassung vor. Der
Kredit, den der Verein gewährt, ist Personalkredit; !>es-

halb mug die Vertrauenswürdigkeit. der Verton aeviliiit
werden. Zunächst mutz aber auch das Vermögen^er^Per!"
son und ihr Erwerb die Gewähr bieten, daß sie.ihre...Uec-
bindlichkeit 'êWlen.wirds Alle Mitglieder müssen gleichmäßig

behandelt werden und ist von jedem Sicherstàng
zu fordern. Allerdings kann eine Abstufung im Grade
der Sicherstellung stattfinden. Der Vorstand verantwortet

die Darlehensgewährungen. Ihm ist es zu überlassen,
ob er vielleicht bei als sehr wohlhabend bekannten
Personen mit einem Bürgen sich begnügen, oder ob er bei
Personen, denen mit Rücksicht auf ihre persönliche
Kreditwürdigkeit geholfen werden soll, die aber bereits durch
verschiedene Verhältnisse stärker belastet sind, die
Sicherstellung durch Hypotheken fordern soll.

Uebersteigt der Betrag mit Hinzurechnung der
demselben Mitglied bereits früher gewährten, noch nicht
zurückbezahlten Darlehensbeträge die von der Generalversammlung

festgesetzte Grenze, so ist auch die Zustimmung
des Aufsichtsrates einzuholen. Zur deutlichen Uebersicht
der ausbezahlten Darlehen sowie der geleisteten
Bürgschaften empfiehlt sich die genaue Führung eines
Kreditbuches. woraus die Vorstandsmitglieder bei jeder
Sitzung entnehmen können, welche Verpflichtungen das
um ein Darlehen ansuchende Mitglied dem Vereine gegenüber

bereits eingegangen hat, ebenso ist aus demselben
auch die Kontrolle der Bürgschaften sehr erleichtert.

(Fortsetzung folgt.)

Auch à ZubMum.
Am 1». September d. Z. tagte der Vorstand des Dar-

lchenskassenvereins Mels zu seiner 2b0. Sitzung. Was die
Sache um beachtenswerter macht, ist. daß nebst dem Herrn
Kassier, auch die Herren Präsident, Vizepräsident und
Aktuar dem Vorstände seit der Gründug der Kasse

angehören. Zn dieser Zeit wurden 1200 Traktander, behandelt,
wobei nebst Beratung von Verbandsangclegenheiten,
Gelobejchaffung, Bürgschaftsleistungen und Ersetzungen

durch unsere Schuldner, 200 Mitglieder ausgenom,».!
und ii>0 Geldgesuchen entsprochen. Die erste Sitzung
am d. März 1007. am 12. Juli MB die fünfzigste »?

am 1-1. April 1010 die hundertste, an welcher bereits ^
Traktande» behandelt und 227 Ausnahmen gemacht war?
— Die Darlehenskasse Mels darf sich wohl auch das t
kannte Sprichwort „teuer ist mir der Freund, doch au

der Feind kann mir nützen", zu eigen machen, den» -

rade die Gegner der Kasse sind es, die deren Vorsta
stets wach erhalten und vor etwaigem Einschlafen »?

Erschlaffen bewahren. Diese Gegner sind es stets,
dem Vorstände die Waffen zur Verreidigung liefern »>

der Kasse fast bei jedem Angrifs, den sie gegen diele!?

zu führen glauben, wieder neue Anhänger erwerbe
Wohl wenig Kassen haben so wie die unsrige den H

weis geliefert, daß eine Raisseisenkasie auch neben ev!

tüchtig geleiteten Großbank im gleichen Orte existier-
kann und seine volle Berechtigung hat.

Die

SWemeMW-Ge«He«schilst H«ri
enipslehlt sich zur Lieferung von

KNKftfUtteRmittelN:
Hafer, Mais, Gerste, Roggen, Weizen, Vesen, ganz. °

quetscht oder gemahlen, Erdnutz- und Weizenmehl, SW
und Heu

in ganzen oder kombinierten Wagenladungen und im Detail. Cup
Fruchtbrecherei. Billigste Preise.

Der Verwalter: Federer
Kassier der Darlehenskasse Tuba

N

H

8àà KMsîSMàiu!
Wir dringen bismit cksn angsseklvssenen Kassen unser

in ompkeülonäs Drinnorunp?, -iw:
Krgsto Tsgvbüokor unä lagsdüoksr für Lparkssss
ttsuptbüvber à 2QV unä 3VV Zeiten
Anleitung für äie Suvbfübrung v. II Kl. Iì Diàr
Anstabollen von ll. Niiìior
Eiirgsvlmfts-klsgistsr, kleines n. FrölioreK i'krrmnt
IMgliöäer-stegistsr, „ »

fälligkeitsliston für Abzahlungen unä Zinsen
Qdligativnsnformularv in Kiekten n 10 unä 20 8tk.
Zparbeftv, linskerts unä kontv-lkorrontdücblein
Quittungen für Einzahlungen mit Talon
Quittungen für Sszüge okne Talon
üiormalststutsn
Viekversvhreibungon, Lobuläsobeins mit varlestens-
Qvglvmentv für ViàerMnàigon sgesuàn
Svitrittserklärungen
fMtzfsnàlsààWii M fsuzlMààiiiigiiiWn
Anweisungen für äsn Qheakverkvhr
Xonto-Xorrent-Aliszugsformularv, gr. u. ici. format
Loliuläsoboine, dezw. Sürgsokeine für lZsrlviken
öürgscbslnv für stonto-storrvnt-lireäitv
Uààllm Wen rijàiSmIijiek! IInM uml tdislilunijkii
kielmssssrküvhsen mit Zvklaufon unä Plomben
Kroliv stleimsparbüvkson mit Schlüssel
Minàbvûsn

Druck und Erpedition der Buchdrnck-rei F. Millier, Frauenfeid.
Nedaktlonskommtllion: Litter. Präsident des Schweiz. Naifseisenverbandes? Pfr. Schesfold, Präsident des Aussichtsrate-i
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